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Die Entwicklung der Jugendkriminalität zeigt im Land NRW wie im Bund seit Jahren 

einen abnehmenden Trend. Inwieweit hierfür die Effekte präventiver Maßnahmen 

verantwortlich gemacht werden können, ist bislang nicht geklärt und wird sich ange-

sichts der Vielzahl von Einflussfaktoren und komplexen Wirkmechanismen auch 

kaum eindeutig bestimmen lassen. Gleichwohl gibt es deutliche Hinweise auf Unter-

schiede in der Wirksamkeit einzelner Komponenten oder Konstellationen von Wirk-

faktoren kriminalpräventiver Maßnahmen in einzelnen Kontexten. 

Die Enquetekommission „Prävention“ hat 2010 eine Reihe von Handlungsempfeh-

lungen für eine effektive Präventionspolitik in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Viele 

dieser Handlungsempfehlungen wurden umgesetzt oder flossen in die Konzeption 

und Ausgestaltung präventiver und Behandlungsmaßnahmen im Lande ein. Auch der 

Empfehlung zur wissenschaftlichen Begleitung der Prävention, insbesondere der sys-

tematischen Evaluierung angebotener Programme, wurde gefolgt und entsprechende 

unabhängige Forschungen wurden angestoßen (z.B. Bliesener et al. 2015).  
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Eine zunehmende Evidenzbasierung des kriminalpolitischen Vorgehens lässt sich 

jedoch nicht in allen kriminalpolitischen Themenfeldern finden.  

Kriminalstatistische Untersuchungen zur Strafhärte, in denen Gruppen verglichen 

werden, die unterschiedlich harte Sanktionen erfahren haben, weisen recht konsis-

tent keine präventive Wirkung der Strafintensität nach. So legten Nagin, Cullen & 

Johnson (2009) eine Übersicht zu den vorliegenden empirischen Vergleichen von 

Haftstrafen versus nicht freiheitsentziehenden Sanktionen vor und fanden, dass Haft-

strafen keine rückfallvermeidende Wirkung, wohl aber einen schwach kriminogenen 

Effekt haben. Ganz ähnliche Befunde konnte Heinz (2012) auch für jugendstrafrecht-

liche Sanktionen in Deutschland nachweisen.  In ähnlicher Weise haben Jehle et al. 

(2013) in ihrer bundesweiten Rückfalluntersuchung zeigen können, dass zu einer 

Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteilte mit einer Rückfallrate von 68 % am häu-

figsten erneut straffällig werden (dreijähriger Legalbewährungszeitraum). Der Ju-

gendarrest nach § 16 JGG schneidet mit einer Rückfallrate von 65 % ebenfalls 

schlecht ab. In einer aktuellen Studie von Tetal (2018) konnte am Beispiel der Delikt-

gruppen Einfacher Diebstahl, Betrug und Schwerer Diebstahl gezeigt werden, dass 

die verhängte Sanktion (Geldstrafe bzw. Bewährungsstrafe vs. Freiheitsstrafe) keinen 

signifikanten Einfluss auf den Rückfall der Straftäter/innen hat, wenn weitere Fakto-

ren, v.a. die Anzahl der Vorregistrierungen, einbezogen werden. Die Autorin kommt 

zu dem Schluss, „dass die Sanktionen bei den untersuchten Deliktsgruppen weitest-

gehend austauschbar sind“ (S. 555). Strafhärte ist somit keine erfolgversprechende 

Strategie bei der Bekämpfung von (Jugend-)Kriminalität (vgl. auch Heinz, 2007; 

Nagin, Cullen & Johnson, 2009). Obwohl die Wirksamkeit einer Strafverschärfung auf 

die Normtreue bzw. Rückfälligkeit von Straftätern bisher den wissenschaftlichen 

Nachweis schuldig geblieben ist und damit die Legitimation für eine jeweils eingriffs-

intensivere Maßnahme fehlt, wird die Erhöhung der Strafrahmen jedoch wiederholt 

diskutiert und die vermehrte Ausnutzung des oberen Strafrahmens gefordert. 

 

Auch das Beschleunigungsgebot im Strafverfahren wird wiederholt adressiert. Es 

gibt plausible Gründe dafür, die Laufzeit des Verfahrens von der Anzeigeerstattung 

bei der Polizei, über die staatsanwaltliche Entscheidung bis zur Hauptverhandlung 
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bei Gericht zu beschleunigen, damit der Täter den Zusammenhang zwischen der 

Tatbegehung und der ggfs. erfahrenen Sanktion nicht verliert. Auch soll die Belas-

tung des Beschuldigten durch die Dauer des offenen Strafverfahrens möglichst kurz 

gehalten werden. Dies gilt insbesondere für Jugendverfahren (No. 20.1 der Mindest-

grundsätze der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit; Riekenbrauk, 

2014). Die Beschleunigung der Verfahrensabläufe ist so auch explizites und wesent-

liches Ziel einiger Modellprojekte und Maßnahmenkataloge (Staatsanwalt vor Ort, 

Haus des Jugendrechts), deren Evaluationen durchaus gezeigt haben, dass eine 

Beschleunigung der Verfahrensabläufe durchaus erreicht werden kann (Käppler-

Krüger et al., 2015). Gleichwohl hat sich, trotz aller Plausibilität der Notwendigkeit, 

die Zeit zwischen Tat und Sanktion möglichst kurz zu halten, damit der Täter einen 

normvermittelnden Lerneffekt hat, der positive Effekt einer Verfahrensbeschleunigung 

in den bisher in der Praxis erreichten Zeitrahmen nicht nachweisen lassen (Bliesener 

& Thomas, 2012, 2015; Verrel, 2012). 

Andere kriminalpolitische Pilotprojekte werden weitergeführt, obwohl empirische Wir-

kungsnachweise fehlen. So hat sich der Warnschussarrest als rückfallvermeidendes 

Instrument für jugendliche Straftäter bisher nicht bewährt (Klatt et al., 2016). In Bezug 

auf den § 16a-Arrest (auch Warnschuss-, Einstiegs-, oder Kopplungsarrest genannt) 

hat die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Auftrag ge-

gebene und vom KFN in Kooperation mit der Universität Kassel durchgeführte Evalu-

ation ergeben, dass keine signifikanten Unterschiede in der Rückfälligkeit zwischen 

ehemaligen § 16a-Arrestantinnen und -Arrestanten und zu einer Bewährungsstrafe 

ohne Arrest Verurteilten vorliegen (Klatt et al., 2016). Um vergleichbare Gruppen von 

Verurteilten mit und ohne § 16a-Arrest zu erhalten, wurden bei der Evaluation mit 

Hilfe einer sogenannten matched-pairs-Analyse Paare aus ähnlichen Personen der 

beiden Gruppen (§ 16a-Arrestanten/innen und zu Bewährungsstrafe Verurteilten) 

gebildet. Die Ergebnisse der nachfolgend durchgeführten Analysen sind dementspre-

chend mit höherer Wahrscheinlichkeit auf die Art der Sanktion und nicht Unterschie-

de zwischen den beiden Gruppen zurückzuführen. Die Analysen zur Legalbewährung 

zeigen, dass sich weder im Hinblick auf die Rückfallrate, noch die Rückfallgeschwin-

digkeit und -häufigkeit, noch die Schwere der Folgesanktion (als Maß für die Schwere 

der Rückfalltat) statistisch signifikante Unterschiede zwischen § 16a-

Arrestanten/innen und zu einer Bewährungsstrafe ohne Arrest Verurteilten feststellen 

lassen. Auch eine weitere, in Bayern durchgeführte Studie (Kaspar & Schmidt, 2018) 
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kommt zu dem Ergebnis, dass ehemalige § 16a-Arrestanten/innen ein „erhebliches 

Rückfallpotential“ aufweisen: Innerhalb des zweijährigen Legalbewährungszeitrau-

mes wurden 54 % der Probanden/innen erneut straffällig. Dies spricht gegen eine 

positive erzieherische Wirkung der Sanktion (vgl. auch Schmidt, 2019). 

Ein grenztestendes und auch grenzüberschreitendes Verhalten bis hin zur Begehung 

von Straftaten geringer Schwere ist ein jugendtypisches und dementsprechend weit 

verbreitetes Phänomen. In den allermeisten Fällen ist dieses delinquente Verhalten 

junger Menschen passager und verliert sich auch ohne Reaktionen der formalen So-

zialkontrolle (Boers, 2009). Einige wenige junge Menschen zeigen jedoch ein höhe-

res Potential zur Verfestigung und Verstetigung delinquenter Verhaltensmuster (Blie-

sener, 2014). Bei diesen jungen Menschen kann regelmäßig eine höhere Belastung 

mit solchen Risikofaktoren und Risikokonstellationen festgestellt werden, die nach-

weislich eine Kriminalitätsentwicklung begünstigen. Ebenso konsistent zeigen sich in 

dieser Gruppe Defizite bei solchen Faktoren, die ein delinquentes Verhalten eher 

hemmen (Schutzfaktoren). Für den Umgang mit jungen Mehrfach- und Intensivtä-

tern haben sich in der Vergangenheit – auch in NRW - spezielle Programme be-

währt, die frühzeitig eine Gefährdungsanalyse für eine Verstetigung delinquenten 

Verhaltens vornehmen und zeitnah präventive Maßnahmen einleiten, um Risikofakto-

ren und Risikokonstellationen abzubauen und Ressourcen für eine positive Entwick-

lung zu stärken. Als Erfolgskriterien dieser Programme sind bisher ein frühzeitiges 

Einsetzen, eine umfassende Analyse der individuellen Problemlagen, Risiken und 

Ressourcen und die nachhaltige Bereitstellung koordinierter Angebote zur Reduktion 

der wesentlichen Risikofaktoren und Stärkung der vorhandenen Ressourcen und Un-

terstützungssysteme ausgemacht worden (Bliesener, 2009, 2010; Riesner et al., 

2012).  
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Welche Leitlinien für die Kriminalprävention lassen sich aus der kriminologi-

schen Forschung zur Entstehung der Delinquenz junger Menschen belastbar 

ableiten?  

 

 

- Präventive Maßnahmen müssen an nachweislich kriminogenen Faktoren an-

setzen, Risiken senken und Ressourcen (Schutzfaktoren) stärken. Plausibilität 

liefert noch keine hinreichende Begründung für ein kriminalpräventives Ein-

greifen in die Lebenswelten junger Menschen.  

 

- Jugenddelinquenz ist weit verbreitet. Die überwiegende Mehrheit der Jugend-

lichen begeht im Entwicklungsverlauf einzelne Verstöße und Vergehen, in der 

Regel mit experimentellem Charakter. Nur wenige entwickeln ein dauerhaftes 

Verhaltensmuster mit wiederholten und auch schweren Straftaten. Ein wieder-

kehrendes Merkmal dieser Gruppe ist eine hohe Problembelastung mit einer 

Vielzahl von Risiken in verschiedenen Lebensbereichen. 

 

- Auch unter diesen hoch belasteten jungen Menschen mit einer hohen De-

likthäufigkeit und Deliktschwere sind Karriereabbrüche (ein sogen. Desisting) 

eher die Regel als die Ausnahme (Boers et al., 2010; Stelly & Thomas, 2007). 

Desisting bzw. die Veränderung eines dauerhaften delinquenten Verhaltens-

stils lässt sich i.d.R. mit substantiellen Veränderungen der Zahl und Struktur 

von Risiko- und/oder Schutzfaktoren („turning points“, Rutter 1996) durch nor-

mative und nicht-normative Veränderungen in der Lebenswelt (z.B. Aufnahme 

einer festen Beschäftigung, Feste Partnerschaft mit Haushaltsgründung, Mili-

tärdienst etc.) in Verbindung bringen. Viele dieser lebensweltlichen Verände-

rungen gehen mit einer stärkeren Strukturierung des Alltags einher, sind durch 

eine zunehmende Bindung an normkonforme Personen, zugleich durch die 

Ablösung von devianten Peers und die Übernahme von Verantwortung cha-

rakterisiert.  

 

- Eine frühe prognostische Unterscheidung zwischen einer dauerhaften krimi-

nellen Karriere und einem Abbruch nach anfänglicher intensiver deliktischer 
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Aktivität ist auf der individuellen Eben mit dem bisherigen diagnostischen In-

strumentarium jedoch nicht möglich. 

 

- Kriminalprognostische Maßnahmen müssen frühzeitig besondere Problembe-

lastungen und bedeutsame Risikokumulationen erkennen und adressieren. 

Der präventive Effekt bei der Behebung dieser Problemlagen und Risikokumu-

lationen korrespondiert mit der Intensität und Dauer der Maßnahme (Farring-

ton et al., 2017). 

 

- Für kriminalpräventive Maßnahmen bei hochbelasteten jungen Menschen er-

geben sich günstigere Wirkungsbilanzen, wenn kombinierte und auf einander 

abgestimmte Präventionspakete umgesetzt werden. Für auffällige Kinder und 

jüngere Jugendliche haben sich neben der Arbeit mit den Eltern zur Förderung 

der Erziehungskompetenz zusätzliche Elemente wie individuelle Hausbesuche 

und strukturierte schulische Fördermaßnahmen als erfolgreich erwiesen (Be-

elmann, 2014; Conduct Problems Prevention Research Group, 2011).  

 

- Grundsätzlich haben sich Programme und Maßnahmenpakete, die umfangrei-

che Hilfs- und Unterstützungsangebote für jungen Menschen mit schwerer und 

multipler Risikobelastung machen („z.B. Kurve kriegen“; Bliesener et al., 

2015), bei der Reduktion der Problemlagen und der Stärkung von Ressourcen 

bewährt (Farrington et al., 2010). Wesentlicher Gelingensfaktor ist die effektive 

Vernetzung der Hilfsangebote (Jugendhilfe, Schule, Vereine, Jobcenter, Poli-

zei, Justiz, u.a.) für die betroffenen jungen Menschen und ihre Familien und 

die nachhaltige Initiierung und Koordination der verschiedenen Maßnahmen 

durch eine Person (den „Kümmerer“), die ebenfalls in direktem Kontakt mit 

dem bzw. der Betroffenen und ggfs. der Familie steht und in dieser Funktion 

akzeptiert wird.  

 

- Wie Verlaufsdaten der individuellen deliktischen Aktivität zeigen, verläuft diese 

nicht kontinuierlich. In der Regel sind sowohl Phasen hoher Aktivität, als auch 

Phasen geringer Aktivität (Pausen) erkennbar. Eine effektive begleitende Ko-

ordination verlangt deshalb eine Nachhaltigkeit, die auch Entwicklungsphasen 

überdauert, in denen die Problemlagen weiterhin bestehen, eine strafrechtli-
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che Auffälligkeit jedoch aktuell nicht gezeigt wird. Aus dem Nichtvorliegen 

straffälligen Verhaltens ergibt sich jedoch ein Legitimationsproblem für eine 

eng den jungen Menschen begleitende polizeiliche Präventionsarbeit. Im Sin-

ne des nachhaltigen „Kümmerers“ ist hier eher die Institution Jugendhilfe mit 

ihren Fachkräften für diese Funktion in die Pflicht zu nehmen.    
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